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RS OGH 1980/3/26 6Ob564/80
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.03.1980

Norm

ABGB §1438 Ab

Rechtssatz

Unter dem Gesichtspunkt der Gleichartigkeit der einander zur Aufrechnung gegenüberstehenden Forderungen macht

es keinen Unterschied, ob die eine Forderung auf einem bürgerlich - rechtlichen und die andere auf einem ö6entlich -

rechtlichen Rechtsgrund beruht.

Entscheidungstexte

6 Ob 564/80
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